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Wickingstraße 25a
45886 Gelsenkirchen

Abholung von
abgeschleppten Fahrzeugen

Kosten
• Verwarnungsgeld/Bußgeld zwischen 5 € und 1.000 €
• Verwaltungsgebühren bis 95 €
• außerdem Abschleppkosten, eventuelle Leerfahrten,

Standgebühren (abhängig vom jeweiligen Unternehmen
und Aufwand)

       Sie müssen bei dem Unternehmen vor Ort 
       zuerst alle Kosten bezahlen. Erst dann 
       erhalten Sie das Fahrzeug zurück.

               Sie können mit Bargeld (maximal 50-€-Scheine), 
               Debit- oder Kreditkarte bezahlen.

Haben Sie noch weitere Fragen?
Rufen Sie GELSENDIENSTE an oder schreiben Sie eine E-Mail.

0209/954-20

info@gelsendienste.de

Montag bis Freitag 8 –18 Uhr

www.gelsendienste.de
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Sie möchten ein abgeschlepptes
Fahrzeug abholen?

Bitte setzen Sie sich zuerst mit der Leitstelle des Referats für 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung Gelsenkirchen in Verbindung.

0209/169-3000

leitstelle-sicherheitundordnung@gelsenkirchen.de

Montag bis Freitag 8 –20 Uhr

Bei der Leitstelle erfahren Sie, bei welchem Unternehmen 
Ihr Fahrzeug vorübergehend sichergestellt worden ist.

Abschleppdienste/Verwahrorte

Straßendienst Matena

Abschlepp- und Bergungsdienst Wischnewski

GELSENDIENSTE

Das Fahrzeug kann nur nach vorheriger Terminabsprache
mit dem jeweiligen Unternehmen abgeholt werden!!

Emschermulde 3
45891 Gelsenkirchen

0209/9772222

Karl-Schneider-Straße 12a/b
45966 Gladbeck

02043/44500

Wickingstraße 25a
45886 Gelsenkirchen

0209/9544777
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Zum Abholtermin mitbringen 

             Identitätsnachweis 
             gültiger Personalausweis oder Reisepass

Sie haben keinen deutschen Personalausweis?
Bitte bringen Sie eine Meldebescheinigung mit.

             Fahrzeugbrief/
             Zulassungsbescheinigung Teil 2

Das Auto gehört nicht Ihnen? Sie müssen zusätzlich eine
schriftliche Vollmacht des Eigentümers mitbringen.

D GE 12345

Fahrzeug ist fahrbereit, hat aber 
keine Kfz-Kennzeichen:

Bringen Sie ein Überführungskennzeichen mit 
(Kurzzeitkennzeichen oder rotes Kennzeichen).

Fahrzeug ist nicht fahrbereit:

Sie benötigen einen Abschleppwagen.
Das Auto muss verkehrssicher transportiert werden.


